
Zur Weisungsbefugnis des Rechlsmittelgerichts in Strafsachen
In NJ 1956 S. 496 spricht sich B e r g e r  gegen bin

dende Weisungen des Rechtsmittelgerichts aus, soweit 
sie Einfluß auf die Bestimmung der Strafhöhe haben. 
Er greift damit eine Frage auf, die gegenwärtig viele 
Richter beschäftigt und die es wert ist, Gegenstand 
gründlicher Diskussionen zu sein.

Im Gegensatz zu Berger halte ich eine Änderung der 
StPO nicht für erforderlich. Die StPO regelt die 
Weisungsbefugnis eindeutig und in ausreichendem Um
fang. Bei richtiger und verantwortungsbewußter Hand
habung a l l e r  Vorschriften über das Rechtsmittel
verfahren kann die zweite Instanz die Gesellschafts
gefährlichkeit jeder einzelnen Tat und die Persönlich
keit des jeweiligen Täters so zutreffend einschätzen, 
daß sie der ersten Instanz auch für das Finden des 
richtigen Strafmaßes Weisungen mit bindender Wir
kung erteilen kann.

Berger stellt zwei Fragen in den Vordergrund: das 
Anhören des Angeklagten durch das Rechtsmittel- 
gericht, sofern dieses beabsichtigt, Weisungen in bezug 
auf das Strafmaß zu erteilen, und den Inhalt der auf 
das Strafmaß bezogenen Weisungen.

Berger ist darin zuzustimmen, daß oft erst die un
mittelbare Kenntnis der Persönlichkeit des Täters mit 
allen ihren Besonderheiten dem Rechtsmittelgericht die 
Möglichkeit gibt, die Entscheidung der ersten Instanz 
im Strafmaß zutreffend zu beurteilen. Die Praxis sollte 
daher häufiger als bisher von § 287 Abs. 3 StPO Ge
brauch machen. Es besteht jedoch kein Anlaß, diese 
Methode gesetzlich als Notwendigkeit festzulegen. Auch 
wind es Fälle geben, in denen das Vordergericht ganz 
eindeutig die Gesellschaftsgefährlichkeit verkennt und 
z. B. zu einer Geldstrafe verurteilt, obwohl Freiheits
strafe unbedingt erforderlich gewesen wäre. In solchen 
Fällen ist die Anwesenheit des Angeklagten nicht not
wendig. Es genügt, ihm und seinem Verteidiger 
Terminsnachricht zu geben, wie es § 287 Abs. 1 StPO 
ohnehin vorschreibt.

Wenn Berger feststellt, daß die Praxis der Rechts
mittelgerichte oft der eindeutigen Bestimmung des 
§ 200 StPO widerspricht, wonach auch die Persönlich
keit des Täters und seine Beweggründe allseitig zu er
forschen sind, so kann dies doch auch in anderer Weise 
geändert werden als durch die von ihm vorgeschlagene 
'Ergänzung des § 293 Abs. 3 StPO. Die Forderung muß 
vielmehr dahin gehen, § 200 StPO auch in zweiter In
stanz und auch für die Strafzumessung genau zu be
achten. Dabei wird sich ergeben, daß der Angeklagte 
vom Rechtsmittelgericht in der Regel geladen werden 
muß, weil sein persönliches Erscheinen gemäß § 287 
Abs. 3 StPO — eben in Beachtung des § 200 StPO — 
.erforderlich ist. >

Schließlich ist noch auf die Erwägung Bergers einzu
gehen, ob die Möglichkeit des Rechtsmittelgerichts, 
ohne Anhörung des Angeklagten in der Sache selbst zu 
entscheiden oder bindende Weisungen an das untere 
Gericht zu erteilen, überhaupt mit dem demokratischen 
Charakter unseres Strafprozeßrechts in Einklang steht. 
Wind dieser demokratische Charakter denn bereits da
durch gewährleistet, daß das Rechtsmitteigericht den 
Angeklagten zur Hauptverhandlung lädt? Kann es 
nicht diese Bedingung zwar formal erfüllen und trotz
dem ein dem Wesen der sozialistischen Gesetzlichkeit 
nicht entsprechendes Urteil fällen? Und weiter: Wie 
soll ein Rechtsmittelgericht seine Aufgabe erfüllen, 
wenn es keine Möglichkeit hat, bindende Weisungen 
zu erteilen, um seine Erkenntnisse auch durchzusetzen? 
Eine Erweiterung der Befugnis, selbst zu entscheiden, 
wäre doch wohl erst recht dem demokratischen Cha
rakter der StPO abträglich. Unsere Aufgabe muß es

vielmehr sein, ihre einzelnen Vorschriften genau ein- 
zuhaiten und sie mit demokratischem Leben zu erfüllen.

Was den Inhalt der Weisungen betrifft, so ist Berger 
darin beizupflichten, daß die Autorität des Gerichts 
erster Instanz beeinträchtigt wird, wenn es z. B.
„... ohne erneute Beweisaufnahme auf eine Strafe von 
etwa ...“ erkennen muß. Solche Weisungen sind zu eng 
und m. E. nicht zulässig, weil sie die Mitwirkung der 
Schöffen beeinträchtigen. § 293 Abs. 3 StPO läßt Wei
sungen mit bindender Kraft zwar ausdrücklich zu, ihr 
Inhalt ist aber, soweit eine Erhöhung der Strafe er
reicht werden soll, begrenzt. Das ergibt sich m. E. aus 
§ 292 Abs. 2 StPO, der dem Rechtsmittelgericht zwar 
die Möglichkeit gibt, eine geringere als die in erster 
Instanz erkannte Strafe oder eine vom Gesetz zwingend 
bestimmte Zusatzstrafe auszusprechen, eine Erhöhung 
der Strafe im Wege der Selbstentscheidung aber nicht 
zuläßt. Gibt das Rechtsmittelgericht aber an Stelle 
dieser nicht zulässigen Selbstentscheidung bei der Auf
hebung und Zurückverweisung der Sache der ersten 
Instanz eine auf Erhöhung der Strafe gerichtete Wei
sung und setzt es die Begrenzung nach unten fest, so 
umgeht es § 292 StPO und setzt sich in Widerspruch zu 
dieser Bestimmung. Erhält andererseits das erstinstanz
liche Gericht die bindende Weisung, auf eine bestimmte 
Strafe oder auf eine Strafe innerhalb bestimmter enger 
Grenzen zu erkennen, so müssen alle Beteiligten zu der ' 
Auffassung kommen, daß gar nichts mehr zu prüfen 
und zu entscheiden ist und die erneute Hauptverhand
lung lediglich eine Farce darstellt.

Die Mitwirkung der Schöffen in unserem Straf
prozeß ist eine völlig andere als die der Schöffen in 
Westdeutschland. Darüber brauchen an dieser Stelle 
keine Ausführungen gemacht zu werden. Ein entschei
dendes Kriterium bei dieser Gegenüberstellung ist die 
Frage nach den Rechten der Schöffen und danach, ob 
sie bei der Entscheidung einer Sache ausgeschaltet 
werden können. Das ist in Westdeutschland der Fall. 
Dort besteht die Möglichkeit, eine unter Mitwirkung 
von Schöffen zustande gekommene Entscheidung in 
zweiter Instanz ohne Mitwirkung von Schöffen zum 
Nachteil des Angeklagten und endgültig zu ändern. 
Nach unserer Strafprozeßordnung (§ 292 Abs. 2) muß 
eine Sache, in der auf eine höhere Strafe erkannt wer
den soll, immer wieder zurück in die erste Instanz; sie 
kann der Mitwirkung der Schöffen nicht entzogen 
werden. Für einen Bürger unserer Republik ist es eine 
ernste Sache, vor einem Gericht seines Arbeiter-und- 
Bauern-Staates zu stehen. Die Besten der Werktätigen 
sollen als Richter über ihn und sein Tun das Urteil 
sprechen, erst recht aber, wenn es um die Erhöhung 
einer Strafe geht. § 292 StPO sichert m. E. diese Prin
zipien. Eine Umgehung dieser Bestimmung würde die 
Rechte der, Schöffen beeinträchtigen. Das aber wider
spräche unseren Bestrebungen, ihre Rechte zu erwei
tern, ihre Verantwortung zu erhöhen, wie sie u. a. in 
der neuerlichen Praxis Ausdruck findet, bei der Er
öffnung des Verfahrens, bei der Entscheidung über die 
bedingte Strafaussetzung usw. Schöffen mitwirken zu 
lassen.

Die Rechtsmittelgerichte müssen, wenn sie eine Er
höhung der Strafe für notwendig erachten, der Ent
scheidung der ersten Instanz weiten Spielraum lassen. 
Ihre Weisungen müssen sich auf die konkreten Um
stände beziehen, die bei der erneuten Straffestsetzung 
zu beachten sind. Sie müssen ihr Urteil sorgfältig und 
überzeugend begründen und über den einzelnen Fall 
hinaus Anleitung geben. Dadurch werden die unteren 
Gerichte mehr und mehr dazu befähigt, selbst richtig 
zu entscheiden. FRITZ MVHLBERGER,

Direktor des Bezirksgerichts Karl-Marx-Stadt <

Beschränkung des Rechtsmittels im Strafprozeß
R e i n  w a r t h s  Auffassung über die Beschränkung 

des Rechtsmittels im Strafprozeß (NJ 1956 S. 331) wird 
von den Richtern des Bezirksgerichts Karl-Marx-Stadt 
nicht allenthalben geteilt, insbesondere wegen des un
befriedigenden Ergebnisses, zu dem sie in der Recht
sprechung führen muß. Unterschiede in den Auffassun

gen bestehen in der Frage, wann ein Rechtsmittel im 
Strafprozeß beschränkt ist.

Reinwarth geht von dem Grundsatz des § 275 StPO 
aus, daß ein Rechtsmittel nicht gegen den Willen der 
Prozeßparteien eingelegt werden kann. Es ist ihm darin 
beizupfiichten, daß auch für den Umfang, in dem die

564


